
Auf Treu 
und Glauben
Max Guther: „Ich gebe Ihnen recht, 
daß die drittelparitätische Mitarbeit 
in den Gremien praktisch zu Ende 
ist.“

Jürgen Seifert: „Die Richter in Kassel 
haben errreicht, was die Studenten 
durch go-ins und andere Aktionen

noch nirgends in Deutschland erreicht 
haben: die völlige Lähmung einer 
Hochschule.“
Angesichts der sonderlichen Situa
tion an der THD rief Exrektor Guther 
am 19. Januar zu einer Versammlung 
aller Hochschulangehörigen. Nach 
kurzer Information über das rechts- 
posivistische Urteil des Hessischen 
Verwaltungsgerichtshofes in Kassel 
führte Guther aus, wie die weitere 
Arbeit an der Hochschule aussehen 
soll.

Das Kultusministerium wird das Di
rektorium, die bisherigen Dekane

und den Verwaltungsrat mit der 
Wahrnehmung der Geschäfte kom
missarisch beauftragen. Die alten 
Beschlußgremien wie Senate und 
weitere Fakultäten sollen als Bera
tungsgremien eingesetzt werden.

Guther versicherte, daß er sich nach 
den Beschlüssen bzw. Meinungsbil
dern des drittelparitätisch besetzten, 
beratenden Senats richten werde 
und erklärte, daß auch die meisten 
Dekane eine Good-will-Erklärung 
abgegeben hätten. Dr. Udo Kollatz, 
Ministerialdirigent im Hessischen 
Kultusministerium und einer der

Hauptverantwortlichen für den Inhalt 
des kommenden Hessischen Univer
sitätsgesetzes (HUG), gab ebenfalls 
eine Good-Will-Erklärung ab und 
sprach von Vertrauen, daß man dem 
Ministerium entgegenbringen solle.

Wie dieser gute Willen zu bewerten 
sei, erläuterte der Assistent Brinck- 
mann: „Die Bereitschaft des Kultur
ministeriums, jetzt der Hochschule 
in allen Punkten entgegenzukommen, 
ist doch recht fragwürdig, wenn man 
bedenkt, daß das Ministerium den 
Wünschen der THD zum HUG nicht 
entgegenkommen wollte und will.“
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Was man unter Wohlwollen und 
Vertrauen zu verstehen hat, sagte 
Kollatz selbst: „Es ist die Schwierig
keit, daß wir Ihnen jetzt keine voll
ständige Satzung für die THD vor
schreiben können.“ und „Die Maß
nahmen der Rechtsaufsichtsbehörde 
sind nur dem gegenüber zu verant
worten, der unser Gesprächspartner 
ist, nämlich dem Parlament.“ Daß die 
Hochschulen noch autonom seien, 
hat schon der Staatssekretär für 
Hochschulfragen im Baden-Württem- 
bergschen Kultusministerium Mecke
lein bedauert. Daß die Studenten 
keine Gesprächspartner sind, ist 
ebenfalls längst bekannt — man 
braucht ja nur die Sozial- und Hoch
schulgesetze zu betrachten. Außer
dem ist das Parlament ein recht 
stummer Gesprächspartner oder 
höchstens so etwas wie ein Echo.
Die Konsequenz aus diesem Plan 
zur weiteren Arbeit an der THD, 
eine Konstruktion, die nach Guther 
„weder ideal noch schön ist“ und 
vielleicht die Gründe für das Statt
finden der Versammlung vom 19. 
Januar — formulierte Brinckmann: 
„Ihre (gemeint war das Direktorium) 
Aufgabe wird sein, die Hochschule in 
Ruhe und Ordnung in das HUG hin
überzuretten.“
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Wichtig sind nur Formalien
Reformen an der TH durch Gerichtsbeschluß für ungültig erk lärt

Was innerhalb der Technischen Hochschule Darmstadt und Senatskommissionen waren die Seifenblasen eini- 
seit März 1968 an Reformen versucht wurde, war nicht gen Illusionisten. Zwei Jahre Arbeit und die Nerven, 
mehr als eine Fiktion. Die Einführung der Drittelparität, die dabei verloren gingen, waren umsonst. Die THD, der 
die Fakultätsreform, die Arbeit der Gründungsausschüsse „Weltmeister in Hochschulreform“, ist knocked out.

Chronologie
Im Juli 1967 wurde dem damaligen 
Kultusminister Schütte von der THD 
der Entwurf einer Hochschulsatzung 
vorgelegt.
Die Satzung wurde maßgeblich vom 
Juristen Prof. Schultz in ihren Ten
denzen festgelegt. Für diese Mei
sterleistungwurde Schultz von seinen 
Ordinarienkollegen zum Rektor ge
wählt.
Am 28. Februar 1968 genehmigte 
Schütte den Satzungsentwurf, brachte 
allerdings neben vielen mehr oder 
weniger redaktionellen auch noch 
vier inhaltliche Änderungen an:

Der Negativkatalog für die Assi- 
tenten wurde ersatzlos gestrichen. 
Die Zahl der Studentischen Mit
glieder im Großen Senat (GS) 
wurde auf 16 festgelegt. Die Dele
gierung der Studenten geschieht 
nach Maßgabe derStudentenschaft. 
Die Bestimmung, daß der dienst
liche Schriftverkehr der Organe 
der Studentenschaft mit dem Kul
tusminister durch die Hand des 
Rektors zu gehen hat, wurde er
satzlos gestrichen.
Die Bestimmung, die auftretende 
Divergenzen zwischen Rektor und 
Senat einerseits und Verwaltungs
rat andererseits regeln sollte, 
wurde verändert.

Bei den Professoren stießen diese 
vier Änderungen — und nur diese — 
auf Widerspruch. Deshalb beschloß 
der Kleine Senat, dem damals nur 
2 Studenten angehörten, einen Brief 
an Schütte zu schreiben. Als die ge
forderte Revision der Änderungen 
nicht erfolgte, erhob der Rektor am 
2. August 1968 Klage beim Verwal
tungsgericht Darmstadt gegen das 
Land Hessen. Streitgegenstand wa
ren die oben erwähnten vier Punkte. 
Klage und Antrag, den Kultusmini
ster zur Genehmigung der ursprüng
lich eingereichten Fassung zu ver
pflichten, wurden am 28. Januar 1969 
vom Verwaltungsgericht abgelehnt. 
Rektor Schultz legte Berufung ein.
Am 5. Februar 1969 beschloß der mit 
16 Studenten besetzte GS die 
Drittelparität.
Die Professoren Horn, Klein und 
Marguerre strebten daraufhin ein 
Normenkontrollverfahren beim Hessi
schen Verwaltungsgerichtshof (VGH) 
in Kassel an. Ihr Antrag auf einst
weilige Anordnung, die Praktizierung 
der beschlossenen Satzungsreform 
zu verbieten, wurde am 16. Juli 1969 
abgelehnt.

Am 9. Juli 1969 beschloß der GS die 
Drittelparität für die Fakultäten.
Nach Genehmigung der Fakultätsre
form durch den Kultusminister reich
ten 69 Professoren der THD die 
zweite Normenkontrollklage beim 
VGH ein. Der Antrag auf einstwei
lige Anordnung, die Praktiz^aing 
der Reform zu untersagen, wu^Bim

November 1969 abgelehnt.
Am 14. Januar fand die mündliche 
Verhandlung des Berufungsverfahrens 
der Klage THD gegen Land vom 2. 
August 1968 statt. Das Gericht stellte 
fest, daß die THD weder eine gül
tige Hochschul- noch Studenten
schaftssatzung habe, also jeglicher 
Rechtsgrundlage entbehre.

W arum  diese Entscheidung des VGH?
Nachdem die genehmigte und ver
änderte Satzung am 4. März 1968 der 
Hochschule zugestellt worde^^Bar, 
hätte der alte GS (keine As^^en- 
ten, keine Studenten) die Änderun
gen des Kultusministeriums billigen 
müssen. Dies wäre dann seine letzte 
Amtshandlung gewesen. Stattdessen 
war aber der GS in neuer Besetzung 
(8 Assistenten, 16 Studenten) einbe
rufen worden. Über die Änderungen 
wurde dann berichtet; gebilligt wur
den sie allerdings nicht, das hätte 
er rechtlich auch nicht tun können.
Daß diese Fehlleistung einem Juri
sten und Satzungsexperten, nämlich 
dem damaligen Rektor Schultz, un
terlief, läßt auf fundierte Unkennt
nis schließen; es sei denn, der Feh
ler hatte Methode. Jedenfalls hatte 
Schultz auf eine entsprechende An
frage auf einer Pressekonferenz am 
5. März 1968 betont, daß eine er
neute Behandlung im alten Großen 
Senat aus rechtlichen Gründen nicht 
notwendig sei.
Angenommen, dieses „Mißgeschick“ 
wäre Schultz nicht passiert, es hätte 
auch nichts geändert. Denn der Kul
tusminister hatte vergessen, die 
neue Satzung im Staatsanzeiger zu 
veröffentlichen. Und eine Satzung, 
die nicht im Staatsanzeiger gestan
den hat, ist nicht rechtswirksam. Im
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Kultusministerium sitzen ja ach so 
wenig Juristen. Die Satzung wurde 
erst im August 1968 veröffentlicht, 
nachdem die erste Klage gegen das 
Land Hessen bereits eingereicht 
worden war.
Und selbst, wenn sich das Kultus
ministerium dieses eine Versehen 
weniger aufgeladen hätte, so wären 
die nach dem 1. Januar 1969 ge
faßten Beschlüsse aller Hochschul-
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Diskussion im Rektorat

Jedem Hund seine Hundehütte
„BW G " nirgends erk lärt • Studenten erheben Anspruch auf Wohngeld
Vor einem Jahr hat das Studentenwerk Darmstadt ein 
Memorandum zu der katastrophalen Wohnraumsituation 
der Darmstädter Studenten herausgegeben und dem 
Land zur Kenntnisnahme vorgelegt. Der Senat und der 
Verwaltungsrat der THD haben sich dem Appell des 
Studentenwerks angeschlossen und den Wohnheimbau 
als Teil des Hochschulbaus erklärt. Die zuständigen 
Ministerien haben es nicht für nötig befunden, die Not-

lage zu beheben oder auch nur zu antworten. Der „so
ziale Rechtsstaat der Bundesrepublik Deutschland“ und 
die damit verbundenen bürokratischen Einrichtungen 
sind seit Jahren darum besorgt, fast allen Studenten 
keine soziale Unterstützung zu gewähren. Als eines der 
krassesten und unsozialsten Dokumente unseres „So
zialstaates“ sei hier das Wohngeldgesetz (BG) vorge
stellt.

Das Wohngeldgesetz vom 1. April 
1965 besagt, daß jeder Deutsche und 
Ausländer Anspruch auf Wohngeld 
hat, sofern das Einkommen des An
tragstellers in keinem Verhältnis 
zu der zu leistenden Miete steht. 
Einzige Ausnahme ist § 7, Absatz 
II: „Familienmitglieder rechnen zum 
Haushalt, wenn sie mit dem Antrag
steller einen gemeinsamen Haushalt 
führen. Zum Haushalt rechnen auch 
Familienmitglieder, die nur vorüber
gehend abwesend sind.“
Für Studenten und andere asoziale 
Elemente, die sich noch in der Aus
bildung befinden, gibt es dann na
türlich noch eine Durchführungsbe
stimmung:
„Wohngeldanspruch besteht nur 
dann, wenn der Student verheiratet 
ist und einen eigenen Familienhaus
halt gegründet hat, oder er zwar 
unverheiratet ist, jedoch keine Ver

bindung zu einem Familienhaushalt 
hat (Vollwaise), oder in ähnlich ge
lagerten Fällen. Bei unverheirateten 
Studenten ist in der Regel davon 
auszugehen, daß sie vorübergehend 
abwesend im Sinne des § 7, II sind. 
Als vorübergehend abwesend ist ein 
Student stets dann anzusehen, wenn 
er von seinem Familienhaushalt 
geldlich oder auf andere Weise ma
teriell unterstützt wird, wenn er die 
Ferien ganz oder teilweise im Haus
halt seiner Familie verbringt oder 
wenn noch eine ähnlich enge Bin
dung zwischen ihm und seiner Fami
lie besteht. Dabei ist es gleichgül
tig, ob der Student am Hochschul
ort einen ersten oder zweiten Wohn
sitz begründet hat und ob er Unter
oder Hauptmieter ist, oder in einem 
Wohnheim wohnt. In den genannten 
Fällen haben Studenten also keinen 
Anspruch auf Wohngeld.“

Dieses Gesetz ist das perfekte Ver
brechen, denn nur unsozial und 
grundgesetzwidrig kann man so ein 
Machwerk kaum noch nennen:
Der Staat vergibt an einen ver
schwindenden Prozentsatz der Stu
denten ein familienabhängiges Sti
pendium, das nicht im geringsten 
kostendeckend ist. Der Student, 
egal ob er ein Stipendium erhält 
oder nicht, muß also von der Familie 
unterstützt werden und ist damit 
„vorübergehend abwesend“, auch 
wenn er — und das ist der Regel
fall — nach seinem Studium nicht in 
seine Familie zurückkehrt.
Was bleibt einem bedürftigen Stu
denten außerdem viel anderes übrig, 
als seine Ferien zum Teil zu Hause 
zu verbringen, wenn er kein Geld 
mehr hat? Da verhindert der Staat 
seit Jahren ein familienunabhängiges 
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»Manöverkritik«
Mit seinem Urteil vom Mittwoch ver
gangener Woche entzog sich der Hessi
sche Verwaltungsgerichtshof der Ent
scheidung darüber, ob die Drittelpari
tät der im GG Art. 5 verankerten 
Freiheit von Forschung und Lehre ent
gegensteht. Mit einer solchen Entschei
dung hätte das Gericht Farbe bekennen 
müssen: Es hätte entweder eingestehen 
müssen, daß die vielbeschworene For- 
schungs- und Lehrfreiheit durch die Ab
hängigkeit von der Industrie schon 
längst aus der Welt geschafft ist und 
daß gerade die Drittelparität unter 
Umständen der Hochschule diese Frei
heit wieder zurüdezugeben in der Lage 
gewesen wäre, oder es hätte das der
zeitige Abhängigkeitsverhältnis sank
tionieren müssen. So aber nutzte das 
Gericht die sich bietende Gelegenheit, 
die lästigen Fragen wegen formaler Feh-
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ler bei der Satzungsgebung vom Tisch 
zu fegen. Durch seinen Rückzug auf 
den formaljuristischen Standpunkt 
unterstützt das Gericht gewollt oder 
ungewollt diejenigen, denen die not
wendigen Reformen seit eh und je ein 
Dorn im Auge waren.
Dieser Entscheidung mußte eine unmiß
verständliche Antwort der Studenten 
folgen, die sich als erste und am ener
gischsten für die Reformen eingesetzt 
hatten. Die Studentenversammlung am 
Freitag vergangener Woche wählte als 
zweifellos angemessene Reaktion die 
Besetzung mehrerer Dekanate. Damit 
sollten nicht nur die gewarnt werden, 
die nun endgültig einen Vorwand für 
die schnelle Verabschiedung des HUG 
gefunden zu haben glauben (wie zum 
Beispiel Kultusminister von Friede
burg), sondern man wollte aus den in 
den Dekanaten liegenden Akten auch 
gleich Informationen über Auftragsfor
schung, Berufungsverfahren usw. sam
meln.
An diesem Punkt muß man aber 
schon mit der „Manöverkritik“ einset- 
zen. Dadurch, daß die Aktionen spon
tan besdilossen und durchgeführt wur
den, hatten nur wenige der Besetzer 
einen Überblick, in welchen Dekanaten 
man welche Akten wo suchen muß. Es 
entstand Leerlauf, den man durch oft 
müde Diskussionen zu überbrücken ver
suchte. Andererseits kamen die Aktio

nen wieder nicht so plötzlich, daß die 
Dekane nicht noch Zeit gehabt hätten, 
das Dekanatspersonal zu warnen und 
bestimmte Akten fortzuschaffen. Daß 
die Dekanatsstürmer bei M/Ph zunächst 
durch das falsche Fenster stiegen, kann 
ihnen bei dem herrschenden Durchein
ander und der notwendigen Eile nicht 
zum Vorwurf gemacht werden. Wenn 
man aber mit Gewalt in Dekanatsräume 
eindringt, muß man damit rechnen, auf 
Gegengewalt zu stoßen. Spätestens als 
vor etwa einem Jahr ein Assistenten
saalschutz Studenten den Zutritt zum 
Senatssaal verwehrte, als diese die Öf
fentlichkeit hersteilen wollten, konnte 
man nicht mehr ausschließen, daß eben 
jene Gegengewalt wieder von Assisten
tenseite käme. Man hätte sich darauf 
einstellen müssen, zum Beispiel indem 
ein Warndienst eingerichtet worden 
wäre. Wenn dann alle an den Besetzun
gen Beteiligten sich in einem Dekanat 
versammelt hätten, wären die „Mond
gestein-Assistenten“ wohl kaum gegen 
diese Übermacht vorgegangen. So aber 
waren die Besetzer nicht nur gleich
mäßig auf drei Dekanate verteilt, als die 
Assistenten zum Gegenangriff rüsteten, 
sondern eines dieser Dekanate, das der 
Chemie, lag auch noch außerhalb des 
Hauptgebäudes, was die Kooperation 
weiter erschwerte.
Was die Assistenten betrifft, so zeugt cs 
von einer unverständlichen Inkonse
quenz, daß sie einerseits zur Durch
setzung ihrer Ziele ähnliche Aktionen 
wie die Studenten planen, andererseits 
aber deren Aktionen mit bekämpfen 
helfen. Diejenigen, die nach der gemein
samen Durchsetzung der Fakultätsrefor
men im Großen Senat an eine Heilung 
dieser Schizophrenie der Assistenten 
geglaubt hatten, sahen sich getäuscht. 
Für künftige Aktionen der Studenten 
ergeben sich also folgende Gesichtspunk
te, die beachtet werden sollten:
Auf Mithilfe anderer G ^^pen inner
halb der Hochschule is t^ R n  Verlaß. 
Wegen des großen Leistungsdruckes 
beim Studium der technischen Wissen
schaften und weil die meisten Studen
ten den Zusammenhang dieser Wissen
schaften mit politischen P friem en  nicht 
sehen, ist in absehbarer ^ ■ .u n f t nicht 
damit zu rechnen, daß aie Mehrzahl 
der Studenten sich zur Teilnahme an 
Aktionen wie der am Freitag bereit 
findet. Solche Aktionen dürfen also nur 
gezielt an einem oder zwei Orten 
gleichzeitig durchgeführt werden. Es 
müssen Vorbereitungen getroffen wer
den, die verhindern, daß eine verhält
nismäßig kleine Anzahl von Mitglie
dern einer anderen Hochschulgruppe 
solche Aktionen zum Platzen bringen 
kann. Alle aktiven Studenten müssen 
die Fragen und Schwierigkeiten, die 
auftreten können, vorher gründlich 
durchdiskutieren und dabei eine ent
sprechende Taktik entwerfen, damit 
nicht nur wenige in der Lage sind, das 
Vorgehen zu begründen und zu ver
teidigen und Impulse für die Handlun
gen zu geben.
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Fortsetzung: Wichtig sind nur Formalien
gremien mit studentischer Beteili
gung ungültig gewesen, da ab die
sem Zeitpunkt die Studentenschaft 
keine gültige Satzung mehr besaß. 
Von ministerieller Seite ist versäumt 
worden, eine angemessene Über
gangszeit zur Ausarbeitung einer 
neuen Studentenschaftssatzung ein
zurichten. Es genügt halt nicht, wenn 
man per Erlaß alte Vorschriften ab 
einem bestimmten Datum für ungül
tig erklärt. Außerdem hatten AStA 
und Parlament in der Annahme, „das 
nächste Hochschulgesetz kommt be
stimmt“, eine neue Studentenschafts
satzung bewußt verzögert. (Aber 
auch wenn die Studentenschaft eine 
neue Satzung gehabt hätte, Schütte 
hätte bestimmt versäumt, diese im 
Staatsanzeiger anzuzeigen). 
Allerspätestens nach der Einführung 
der Drittelparität im Februar 1969 
wäre die THD ohne Rechtsgrundlage 
gewesen, denn Schütte vergaß auch 
dieses Mal, die neue Satzung in 
den Staatsanzeiger zu setzen. Und 
das Kultusministerium hatte immer 
noch nicht weniger Juristen, auch 
noch nicht im August 1969: die 
drittelparitätische Besetzung der Fa
kultäten hätte auch in den Staats
anzeiger gehört. Die Veröffentlichung 
der einzelnen Satzungsänderungen 
erfolgte erst im Januar 1970.

W eise Voraussicht?
Die Frage, wie eine Hochschule, 
die nicht rechtskräftig ist, einen Pro
zeß führen kann, hatte den Kultus
minister veranlaßt, schon vor der 
mündlichen Verhandlung sowohl für 
die Hochschule als auch für die 
Studentenschaft jeweils einen Ver
treter zu bestimmen. Ansonsten 
hätte der VGH nach den Bestimmun
gen des Bürgerlichen Gesetzbuches 
„Pfleger“ — wenn der Vormund 
stirbt, wird gerichtlich ein „Pfleger“

eingesetzt — für die Hochschule und 
Studentenschaft benannt.
Wie die Entscheidung ausfallen 
würde, konnte man schon aus einer 
Anfrage des VGH vom 8. Dezember 
1969 herauslesen:
„Ist die Satzung der beigeladenen 
Studentenschaft veröffentlicht wor
den? Ich habe bei Durchsicht des 
Staatsanzeigers keine Satzung der 
Studentenschaft gefunden.

Hat das satzungsgebende Organ der 
Klägerin vor Veröffentlichung der 
zahlreichen Änderungen, die der 
Satzung der Hochschule über die

Hess. Kultusminister in seinem Er
laß vom 28. 2. 1968 vorgesehen hat, 
beschlossen und diese gebilligt? 
Falls eine erneute Beschlußfassung 
des satzungsgebenden Organs nicht 
erfolgt sein sollte, erhebt sich die 
Frage, ob die Satzung ganz oder 
teilweise unwirksam ist, und ob der 
derzeit amtierende Rektor zur Ver
tretung der Klägerin legitimiert ist.

Wann ist die Wahl des derzeitigen 
Rektors erfolgt? Wann ist die Wahl 
des Rektors erfolgt, der die Voll
macht vom 9. 12. 1968 unterzeichnet 
hat?“

Die Auswirkungen
Die Technische Hochschule Darm
stadt hat keinen Rektor und keine 
Dekane. Die Prüfungskommissionen 
und Gründungsausschüsse, der Ver
waltungsrat und der Vorstand des 
Studentenwerks, die Weiteren Fakul
täten, der Große und Kleine Senat, 
das Studentenparlament und der 
AStA sind ohne Rechtsgrundlage. 
Das einzig rechtmäßige Organ der 
Hochschule ist möglicherweise der 
Kanzler. Aber auch das bedarf noch 
einer Klärung.

Alle Gremien können das Blaue vom 
Himmel beschließen, da formal we
der die Gremien noch die Amtsträger 
vorhanden sind. Weitere Sitzungen 
erübrigen sich also.
Studenten gibt es — formal betrach
tet — natürlich auch nicht. Wie kann 
man sich an einer nicht existenten 
Hochschule einschreiben und rück
melden? Und nach unrechtmäßigen 
Studien- und Prüfungsplänen sollte 
man ja nicht studieren.

da alles an sich nicht oder un- 
rl^ rnäß ig  vorhanden ist, kann man 
beliebig weiterspinnen. Aber es ist 
absurd. Eben genauso absurd, wie

die Tatsache, daß von einer 
Hochschule zwei Jahre lang prak
tisch nur die Gebäude existiert ha
ben. Juristen machen alles möglich. 
Die Gerichte werden hoffentlich in 
nächster Zeit viel Arbeit bekommen. 
Dann nämlich, wenn alle die vom 
Aufnahmestop Betroffenen, wenn die 
Zurückgestuften, wenn die, denen 
Prüfungs- und Studienleistungen 
nicht anerkannt wurden, wenn die, 
die wegen der Rohmert-Affaire kein 
Honnef mehr bekommen, den Rechts
weg beschreiten. Denn praktisch 
alles, was seit dem 4. März 1968 an 
der THD beschlossen, durchgeführt 
und veranlaßt wurde, entbehrt der 
Rechtsgrundlage.

W as kommt danach?
Was übrig bleibt, ist also nur die 
Revolution, vorausgesetzt einige Ge
nossen stehen früher auf, vorausge
setzt einige Liberale sehen ein, daß 
es nicht genügt, liberal zu sein. 
Zwei Jahre lang haben sich einige 
Leute legal um Reformen bemüht, 
um nachher zu hören, daß alles der 
Rechtsgrundlage entbehrt. Es wird 
in Zukunft also wenig Sinn haben, 
legal um Verbeserungen zu kämpfen.

Vor der Fakultät Maschinenbau

Der legale oder juristische Weg sieht 
so aus: Die Satzung wird in Bälde 
entweder durch den Kultusminister 
als Rechtsaufsichtsbehörde oder 
durch den VGH im Normenkontroll- 
verfahren aufgehoben. Die inhalt
liche Entscheidung in den drei schwe
benden Verfahren ist überflüssig ge
worden. Dann wird man vielleicht 
eine Übergangsregelung für die THD 
schaffen, bis das Hessische Univer
sitätsgesetz im Landtag beschlossen 
worden ist. Von Darmstadts „Welt
meistertitel in Hochschulreform“ 
wird nichts übrigbleiben — vielleicht 
nicht einmal die Träume einiger Uto
pisten.
Das Interregnum ohne go-ins und 
sit-ins, ohne Stemmeisen und Pla
stikbomben ist vorbei.

Fortsetzung
Ausbildungsförderungsgesetz und 
streicht dann gleichzeitig mit dem 
Argument: „Der Student ist ja  fa
milienabhängig“ die anderen Sozial
ansprüche der Studenten. Dieses 
Gesetz hat doch den impliziten In
halt: Bei sozialer Bedürftigkeit kann 
dem Studenten kein Wohngeldzu
schuß gewährt werden, da er sozial 
bedürftig ist. Dieses BWG ist noch 
krimineller als der Gebührenerlaß 
für die hessischen Studenten. Dort 
heißt es in den Ausführungsbestim
mungen, zur Klärung, was unter hes
sischem Wohnsitz zu verstehen ist, 
daß „Studenten, Zigeuner und Fah
rendes Volk keinen Wohnsitz be
gründen können“, also der Wohnsitz 
der Eltern entscheidend ist. Wer hat 
hier von wem abgeschrieben?
Trotz dieser Ausführungsbestimmun
gen des BWG, das praktisch alle 
Studenten vom Wohngeldanspruch 
ausschließt, sollte jeder Student so
fort einen Antrag auf Wohngeld 
stellen. Anträge sind beim Sozialamt

Jedem Hund seine Hütte
der Stadt Darmstadt, Abteilung 
Wohngeld, Groß-Gerauer-Weg 3, 
zu stellen. Wenn eine Ablehnung 
erfolgt, muß sofort schriftlich Wider
spruch eingelegt werden. Bei Ver
weigerung kann dann gerichtlich ge
gen das Sozialamt vorgegangen 
werden.
Eine Entscheidung des Würzburger 
Gerichts vom 26. Mai 1967 läßt die 
Hoffnung, wenigstens über den 
Rechtsweg zur Gewährung eines 
Sozialzuschusses zu gelangen. Das 
Gericht stellte fest:
„Grundsätzlich hat ein Student, wenn 
er die Bedingungen des Wohngeld
gesetzes erfüllt, Anspruch auf Miet
zuschuß, auch wenn er nicht verhei
ratet oder Vollwaise ist.
Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, 
ob der Antragsteller faktisch einen 
eigenen, das heißt vom Haushalt der 
Eltern unabhängigen Haushalt führt 
und seine Rückkehr in den Familien
haushalt nach Abschluß des Studi
ums nicht erwartet werden kann.

Dabei sind die in der Zukunft liegen
den Umstände durchaus zu berück
sichtigen.
Bei der Beurteilung der Frage, ob 
ein vom elterlichen Haushalt unab
hängiger Haushalt besteht, ist allein 
auf die wirtschaftlichen und finanzi
ellen Beziehungen zum Familien
haushalt abzustellen. Den ideellen 
Verbindungen, beispielsweise feh
lenden Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Antragsteller und Eltern
haus, kommt keine Bedeutung zu.“ 
In Berlin hatte die Wohngeld-Kam
pagne Erfolg: Die Studenten in den 
Wohnheimen führen seit etwa einem 
halben Jahr einen „Mietstreik“ durch 
und bezahlen seither monatlich 
30,— DM weniger Miete. Dieser Be
trag entspricht in etwa den Forde
rungen, die sich aus dem BWG er
geben würden. Die Berliner Büro
kratie beeilte sich, die entstehende 
„soziale Unruhe“ zu dämpfen: seit
her gibt es in Berlin für alle Stu
denten auf Antrag Wohngeld.
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Mehr Licht auf der Nachtweide
Die Neusiedler auf der Nachtweide 
— die Fakultät für Architektur — 
waren alles andere als glücklich, als 
sie im November 1969 in ihr neues 
Gebäude ziehen mußten. Dekan Prof. 
Bächer forderte sie auf, das Mon
strum in Besitz zu nehmen und mit 
Leben zu erfüllen. Das geschah 
zögernd, vorwiegend in der indivi
dualistischen Gestaltung der Ar
beitsplätze. Eine provisorische Men
sa konnte erst am 13. Januar ihren 
Betrieb aufnehmen, an anderen Ein
richtungen (öffentliches Telefon, 
Briefkasten, Papierladen) fehlt es 
heute noch.

Und draußen breitet sich eine ge
pflegte Einöde aus, durchzogen von 
meist unbenutzten Fußwegen. Eine 
Prachtstraße führt nach Norden 
zum Botanischen Garten — viele 
Autos fanden bald trotz Verbots
schild und Hindernissen ihren direk
teren Weg über die provisorische 
Verbindung von der Nieder-Ram- 
städter-Straße her. Dieser 500 Me

ter lange Weg dient jedoch haupt
sächlich den nicht motorisierten 
Hochschulangehörigen und ist zum 
Teil unbeleuchtet. Hier wurde nicht 
weit vom neuen Fakultätsgebäude 
am 8. Januar abends eine Studentin 
überfallen und vergewaltigt.
Diese dritte Gewalttat auf der 
Nachtweide innerhalb von sechs 
Wochen löste endlich massive For
derungen aller Fakultätsangehörigen 
aus, um die Isolation auf der Nacht
weide zu durchbrechen: Direkte Ver
kehrsverbindung zur Innenstadt, Aus
bau des Weges zur Nieder-Ramstäd- 
ter-Straße (zur Straßenbahnhalte
stelle), Versorgung mit den nötig
sten Einrichtungen, besonders mit 
einem öffentlichem Telefon.
In einem offenen Brief an den Rek
tor wurde auf die „städtebauliche 
Fehlleistung, die Architektur-Fakul
tät auf die Nachtweide zu verlegen“, 
hingewiesen. Das Hochschulgetto, 
in vielen Städten Vorbild neuer 
Universitätsplanungen, hat eine sei
ner schlimmsten Folgeerscheinungen

gezeigt. Der Ruf nach mehr Licht 
auf der Nachtweide ist verständlich. 
Doch ist anzunehmen, daß nach 
einem weiteren Ausbau dieser Be
reich abends vielleicht partiell hel
ler wird, aber nicht lebendiger.

Für die Sekretärinnen ist jetzt in 
den Morgen- und Abendstunden ein 
Buspendelverkehr zur Straßenbahn
haltestelle eingerichtet worden. Stu
denten müßten eben auch um 17 
Uhr Dienstschluß haben. Ein Ange
bot der HEAG im Oktober 1969, die 
Omnibusllinie L vom Breslauer 
Platz bis zum Fakultätsgebäude zu 
verlängern, wurde damals von der 
Hochschule abgelehnt, da kein Be
darf vorhanden sei. Diese Linie hät
te eine gute Verbindung mit der In
nenstadt hergestellt. Daß besonders 
öffentliche Verkehrseinrichtungen 
auch nach einem anderen Kriterium 
als dem der Wirtschaftlichkeit ein
gerichtet werden können, wird an 
der Hochschule wohl gelehrt, aber 
nicht praktiziert.

Seit kurzem wird in der Archfak auf der Nachtweide eine Außenstelle der 
Hauptmensa betrieben. Daß bei entsprechender Nachfrage die Essens
ausgabe in den Semesterferien fortgesetzt werden soll, dürfte auch für 
die Bewohner der nahegelegenen Studentenwohnheime von Interesse sein.

Zweites Notprogramm
Interessenvertretung für Gymnasiallehrer
An der THD studieren etwa 600 zu
künftige Gymnasiallehrer. Als ver
schrien unter den Kommilitonen, von 
den Hochschullehrern etwas schief 
angesehen („wenn die in ihrem Fach 
nicht mitkommen, werden sie halt 
Lehrer“), war ihr Selbstbewußtsein 
bisher immer leicht angekratzt. In 
den Fachschaften der drei Fakultä
ten, die Lehrer ausbiiden (KuSt, 
M/Ph und Chemie/Bio), hatten sie 
nur selten Vertreter. Selbst im AStA 
wußte niemand so recht Bescheid, 
wenn es um die Lehramtskandidaten 
ging.
Als nun vor einem Jahr überall Ba
sisgruppen gegründet wurden, bilde
ten sich auch einzelne Fachgruppen 
der Lehramtskandidaten. Einige da
von schliefen bald wieder sanft ein, 
andere retteten sich mit Ach und 
Krach und wenig Beteiligung über 
das Sommersemester hinweg. Außer
dem fehlte fast jeglicher Kontakt zu 
den entsprechenden Gruppen in an
deren Fakultäten; jeder wurschtelte 
so vor sich hin. Die anstehenden 
Probleme (bessere Übereinstimmung 
der Stundenpläne für die einzelnen 
Fächer, neue Konzeptionen für die 
Gymnasiallehrerausbildung, Verbes
serung des Prüfungssystems) können 
nur durch enge Zusammenarbeit 
zwischen den Studenten der ver
schiedenen Fachrichtungen gelöst 
werden. Solche Überlegungen führ
ten zur Gründung des Zentralrats 
der Lehramtskandidaten. Er besteht 
aus 14 Mitgliedern, je 2 von jeder 
Fachrichtung. Sie werden von den 
Vollversammlungen der einzelnen

Fachrichtungen für ein Jahr bestimmt 
und können jederzeit abgewählt wer
den. Jeweils am Anfang der Vor
lesungszeit jedes Semesters be
richten sie den Vollversammlungen 
von den anstehenden Problemen 
und der im letzten Semester ge
leisteten Arbeit.
Das Organisationsprinzip umschließt 
also einmal spontan gebildete Fach
gruppen, in denen jeder mitarbeiten 
kann, der Lust dazu hat, und auf 
höherer Ebene den Zentralrat, demo

vertritt die Studierenden des Lehr
amts gegenüber Senat und Kultus
ministerium. Er koordiniert die Ar
beit der Fachgruppen, arbeitet Mo
delle der Studien- und Prüfungsor
ganisation aus, sammelt Informatio
nen und nimmt Kontakt auf zu ähn
lichen Organisationen an anderen 
Hochschulen. Durch den Zentralrat 
ist überdies den Studenten an der 
TH zum ersten Mal die Möglichkeit 
gegeben, in Lehre und Forschung 
eines Lehrstuhls unmittelbar mitzu
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kratisch legitimiert durch die Wahl 
auf Vollversammlungen.
Die einzelnen Fachgruppen beschäf
tigen sich mit den Belangen in ihrem 
Fachbereich und vertreten die Stu
denten in den Fakultäten und Fach
schaften. Der Zentralrat hingegen

bestimmen: Prof. Gamm (Allgem. 
Pädagogik) hat dem Zentralrat an- 
geboten, als offizielle Vertretung der 
Lehramtskandidaten an seinem Lehr
stuhl bei der Konzeption von Lehr
veranstaltungen und Forschungspro
jekten mitzuwirken.

In einer viertägigen Mammutsitzung 
vom 12. bis zum 15. Januar hat der 
Verwaltungsrat der THD die Anfor
derungen der Fakultäten zum Dring
lichkeitsprogramm 1970 von insge
samt etwa 12 Millionen DM auf etwa 
5,8 Mio zusammengestrichen. Erwar
ten kann die Hochschule etwa 4 Mio 
DM, wenn der entsprechende Ansatz 
im Nachtragshaushalt nicht noch er
höht wird.
Im ganzen stehen im Dringlichkeits
programm für die Wissenschaftlichen 
Hochschulen des Landes zur Zeit 65 
Mio DM zur Verfügung. Davon sollen 
allerdings 9 Mio zur Fortführung 
des alten Dringlichkeitsprogrammes 
von 1969 dienen (in doppelter Höhe 
der damals vergebenen 4,5 Mio DM, 
da diese erst in der zweiten Jahres
hälfte zum Einsatz kamen). Weitere 
32 Mio Hj^feind zur Beschleunigung 
von Baumronahmen vorgesehen, 5 
Mio für die Verbesserung der per
sonellen Situation an den Universi
tätskliniken, und 6 Mio hat sich der 
Kultusminister als Verfügungsreser
ve für bjaondere Einsätze Vorbe
halten. verteilen bleiben also 
etwa 13 Mio DM für die vier Wissen
schaftlichen Hochschulen des Lan
des.
Entgegen der Auffassung von Kanz
ler Dr. Wilke, der die eingegangenen 
1,5 Kilogramm Papier am liebsten 
einfach verschnürt und nach Wies
baden geschickt hätte, entschloß sich 
der Verwaltungsrat denn doch, die 
Anforderungen erst einmal zu prü
fen, bevor sie weitergeleitet würden. 
Bei der Sichtung und Diskussion der 
einzelnen Anträge wurde dem Ver
waltungsrat einmal mehr klar, wie 
sehr es der Hochschule an einer 
durchdachten Ausbau- und Kapazi
tätsplanung mangelt; oft waren die

Anträge der Lehrstühle nicht einmal 
mit den Fakultäten beraten; die De
kane standen den Fragen des Ver
waltungsrates dann reichlich hilflos 
gegenüber.
Besondere Schwierigkeiten ergaben 
sich in der Diskussion um die Per
sonalstellenanforderungen der Lehr
stühle und Institute; wegen der in 
diesem Jahr anstehenden Reform 
der Personalstruktur konnte hier nur 
auf Verdacht geplant werden. Immer
hin wurden geforderte Assistenten
stellen in der Regel durch Stellen er
setzt, deren Inhaber in größerem Um
fang für die Lehre eingesetzt werden 
können (Dozenten, Studienräte im 
Hochschuldienst).
Der größte Teil der Mittel soll den 
Fakultäten zufallen, die zur Zeit un
ter dem größten Studentenansturm 
und den engsten Verhältnissen lei
den: Mathematik/Physik, Elektrotech
nik, Chemie/Biologie sowie Kultur- 
und Staatswissenschaften (Wirt
schaftsingenieure).
Die angemeldeten Forderungen 
sollen, mit den Änderungen des 
Verwaltungsrats versehen, noch in 
dieser Woche in Wiesbaden vorge
legt und erläutert werden. Wenige 
Tage später wird sich entscheiden, 
ob das Kultusministerium die Sisy
phusarbeit der Hochschule honorie
ren wird, die „windigen Beantragun
gen“ (Verwaltungsratsmitglied Azzo- 
la) herauszustreichen und eine eini
germaßen vernünftige Personalpoli
tik anzustreben. Die übrigen Hessi
schen Hochschulen haben die An
forderungen so, wie sie aus den Fa
kultäten kamen, weitergeleitet: 
Frankfurt 27 Mio, Marburg 14 Mio 
und Gießen 9 Mio DM. Damit ist der 
zur Verfügung stehende Betrag mehr 
als vierfach überschritten.
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Freitag, 16. Januar 1970
14.00 Uhr

Beim Teach-in im großen Elektro
technik-Hörsaal werden die recht
liche Situation der Hochschule ge
schildert und Perspektiven für die 
Studentenpolitik der nächsten Zeit 
aufgezeigt. Da der institutionelle 
Weg der Mitbestimmung auf unbe
stimmte Dauer verbaut ist, wird 
vorgeschlagen, die Arbeit an der 
Auftragsforschungskampagne (Bezie
hungen und Abhängigkeiten Wirt
schaft-Wissenschaft) im nun entstan
denen machtfreien Raum der Hoch
schule weiterzuführen. Die weitaus 
meisten der etwa 400 bis 500 Zu
hörer entschließen sich, dem Aufruf 
zur Besetzung der drei im Hauptge
bäude liegenden Dekanate (Maschi
nenbau, Bauingenieurwesen und 
Mathematik/Physik zu folgen. Die 
Besetzung soll zunächst über das 
Wochenende andauern und als War
nung nach innen und nach außen 
gelten.Während derBesetzung sollen 
Material gesammelt und Pläne aus
gearbeitet werden, wie in der fol
genden Woche die Aktionen an der 
Basis (in den Instituten) weiterge
führt werden können. Die Vorgefun
denen Informationen sollen dazu 
dienen, einen großen Kreis von Stu
denten über die politischen Interes
sen aufzuklären, die dem Kasseler 
Urteil zugrunde liegen.
16.00 Uhr
Die Studenten ziehen zum Hauptge
bäude und finden das Dekanat M/ 
Ph verschlossen, bei MB hat die 
Sekretärin kurz zuvor den Raum ver
lassen und abgeschlossen. Auch die

¡Ab hiirA /m  mhwTwükär 
tafaJe hu h'j'iM
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Fakultätssekretärin Bl wird noch 
rechtzeitig gewarnt und kann sich 
gerade noch einschließen, bevor die 
Studenten kommen. Daraufhin wird 
Prorektor Beck im Rektorat auf

gefordert, den Hauptschlüssel her
auszugeben. Er weigert sich, benach
richtigt aber die betreffenden Deka
ne. Inzwischen treffen Rektor Guther 
und KuSt-Dekan Eyferth ein, um zu 
vermitteln. Die Masse der Studenten 
zieht mit den Rektoren und Eyferth 
vor das MB-Dekanat und diskutiert 
dort die Lage. Guther schlägt vor, 
den neuen „Satzungsgebenden Se
nat“ nach Übereinkunft der Grup
pen an der Hochschule so zusam
menzusetzen wie den bisherigen 
Großen Senat. Die Studenten halten 
den Plan für unrealistisch. Auch die 
Hoffnung Guthers, die Drittelparität 
vielleicht durch Erlaß des Kultus
ministers über die gegenwärtige 
Situation hinwegzuretten, wird von 
den Studenten angesichts des dro
henden HUG für trügerisch gehalten. 
Der durch die Reformsatzung beab
sichtigte Effekt, nämlich das HUG 
zu unterlaufen, sei kläglich geschei
tert; es müsse nun eine andere Art 
der Einflußnahme auf die innere 
Struktur der Hochschule gefunden 
werden.
17.00 Uhr
Einige Studenten stellen im Innen
hof des Hauptgebäudes eine Leiter 
an und zertrümmern ein Fenster. 
Rektoratsassistent Blankenburg be
obachtet von seinem Zimmer aus die 
Einsteiger. Sie dringen in den Raum 
ein und stellen fest, daß sie sich im 
Fenster geirrt haben. Das Dekanat 
M/Ph liegt ein Zimmer daneben. 
Durch das Klirren herbeigerufen, 
versucht Professor Eyferth durch 
seine Anwesenheit eine Wiederho
lung der Aktion am richtigen Fen
ster zu verhindern, was auch gelingt. 
Kurz darauf wird die Dekanatstür 
durch kräftiges Reißen am Türgriff 
von außen geöffnet. A l^ das Licht 
im Dekanat angeht, k lflfc 't Eyferth 
auf die Leiter, um die Eindringlinge 
zu beobachten. Einer der ersten, die 
den Raum betreten, ist KoUege 
Guther. Das Dekanat ist besetzt. Es 
beginnt eine heftige Diskussion über 
das weitere Vorgehen rrJBkizwischen 
herbeigeeilten AssistenlBr 
Inzwischen ist die Fakultätssekretä
rin Bl durch mehrere Nebenzimmer 
aus dem Dekanat geflüchtet. Die 
Professoren Ohlemutz und Klein 
(Eisenbahnwesen) versuchen die 
Studenten mit gutgemeinten Rat
schlägen („gehen Sie doch an Ihre 
Arbeit“) zum Abzug zu bewegen, 
verschwinden dann aber selbst. Ein 
Beherzter greift zur Türklinke und 
öffnet schließlich auch dieses De
kanat. Die Studenten besetzen das 
Zimmer, schließen die Schränke ab

Lieser (rechts) zählt die Chemiker
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und ermahnen sich gegenseitig, kein 
Durcheinander zu machen. Prorek
tor Beck erscheint und hält den Stu
denten vor, sie verhinderetn mit ih
rer Aktion jede vertrauensvolle Zu
sammenarbeit der liberalen Kräfte 
in der Hochschule. Auf den Einwand, 
die gebe es jetzt angesichts der 
triumphierenden Normenkontroll- 
kläger weniger als je zuvor, meint 
Beck, er habe die Hoffnung auf eine 
institutionelle Lösung des Problems 
noch nicht aufgegeben; sie werde 
aber erschwert — wenn nicht unmög
lich gemacht — durch die Besetzung 
der Dekanate. Solche Aktionen seien 
Wasser auf die Mühle der CDU, die 
eine Verschärfung des HUG wolle.

18.00 Uhr

Nachdem die Dekanatstür MB selbst 
einem Brecheisen getrotzt hatte 
(Dekan Pahl hatte sie nach der Be
setzung im Sommer verstärken las
sen) wurde von einem kleinen Stoß
trupp völlig unerwartet und ohne 
Widerstand das Chemie-Dekanat 
besetzt. Dekan Lieser wird aus 
einem Vortrag über das Mondge
stein geholt und zählt zunächst ein
mal die Chemiker unter den Besat
zern. Zwischen den Studenten, eini
gen Asstistenten, Dekan Lieser und 
Professor Eyferth (immer dabei) 
entwickelt sich eine ruhige Diskus
sion.
Im Rektorat wird erwogen, die Poli
zei zu rufen. Während Prorektor 
Beck dafür spricht, ist Rektor Gut
her entschieden dagegen. Solange 
er Rektor sei, komme keine Polizei 
in die Hochschule. Rektoratsassistent 
Blankenburg alamiert auf eigene 
Faust die Polizei, bekommt aber die 
Auskunft, man komme nur auf An
forderung von Guther. Dieselbe 
Antwort erhält auch Staatssekretär 
Moos, der die Ereignisse von der 
Nachtweide aus verfolgt. Guther er
wägt den Rücktritt, obwohl nicht 
klar ist, von welchem Amt er noch 
zurücktreten kann. KuSt-Dekan Ey
ferth verliert die Nerven und alar
miert unter der Parole, Guther sei 
zurückgetreten und jetzt sei Selbst
hilfe den Studenten gegenüber an
gebracht, die Zuhörer des Mondge
stein-Vortrages. Stark emotional auf
geladen, ziehen hauptsächlich Phy
sik-Assistenten, verstärkt durch Do
zenten und Ordinarien, zum M/Ph- 
Dekanat, wo die Studenten inzwi
schen angefangen haben, die Akten 
zu sichten. Unter Führung des Jung- 
sozialisten-Saalschützers und Pla
nungsstab-Assistenten Pitthan prü
geln die aufgebrachten Assisten die 
Studenten aus dem Dekanat, von 
denen sie sich nicht „die Reformar
beit von 2 Jahren kaputtmachen“ las
sen wollen.
Die Studenten ziehen nach dieser 
totalen Niederlage auch aus den 
anderen Dekanaten ab, da sie nicht 
warten wollen, bis auch dort mili
tante Assistenten anrücken.
Rektor Guther ruft im Kultusministe
rium an und betont ausdrücklich, er 
sei n i c h t  zurückgetreten.

Vor dem Bl-Dekanat

fall

litt
Ob Sie op, Pop, Jugendstil oder eine andere Richtung mögen, 
ob Sie Beat oder Jazz lieben, — old timer oder Omas Nickel
brille — ganz gleich. Es gehört zur heutigen Zeit, zu jungen 
Menschen und modernem Leben.
Daneben gibt es aber auch noch einige andere Dinge, die zur 
heutigen Zeit gehören. Z. B. gesicherter Schutz im Krankheits
fall. — Sorgen Sie vor für den Fall, daß Sie mal in Sorgen 
kommen könnten.
Den Studenten, die die Beamtenlaufbahn einschlagen wollen, 

^^eten wir für die Dauer ihres Studiums einen umfassenden 
^Pfersicherungsschutz nach unserem Sondertarif Ab 9 zu einem 

für sie tragbaren Beitrag.
Sprechen Sie doch mal mit uns — auch über eine Lebensver
sicherung. In beiden Sparten hat Ihnen die DEBEKA, die als 
Krankenversicherung die größte berufsständische Selbsthilfe- 

Einrichtung der Beamtenschaft ist, eine Menge zu bieten.

VERTRAUEN NUTZT-VERTRAUEN SCHÜTZT

~ t)e(kiza
HAUPTVERWALTUNG

Krankenversicheiungsvereln a.G. 
Leben8verslcherungsvereln a. G.
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Streik der Medizinalassistenten
Durch massive Kampfmaßnahmen 
gelang es im Dezember den Medi
zinalassistenten in Hessen, eine 
weitere Verschlechterung ihrer Lage 
abzuwenden. Mit üblen Tricks ver
suchte das Land, die Assistenten 
noch mehr auszubeuten als bisher. So 
kündigte man etwa in Marburg einem 
Großteil von ihnen die Verträge, um 
gleichzeitig wieder neue anzubieten, 
die bis zu 300 DM niedrigere Tarif
sätze enthielten. Daraufhin streikten 
zuerst in Marburg, dann auch in

Frankfurt und Gießen die Medizinal
assistenten. Der Marburger Bund, 
ein Verband angestellter Ärzte, die 
Medizinische Fakultät Marburg und 
sogar die Bundes- und Landes
ärztekammer stellten sich auf Seite 
der streikenden Assistenten. Die 
Streiks wurden erst abgebrochen, als 
die Landesregierung klein beigab: 
Das Finanzministerium gab die Zu
sage, daß Rechts- und Besitzstand 
der Medizinalassistenten erhalten 
blieben.

Disziplinarverfahren
Das, was seit der Veröffentlichung 
von Akten, die Unbekannte aus dem 
Lehrstuhl Fischer vorübergehend 
entwendet hatten, der „Fall Fischer“ 
heißt, treibt in der Kultusbürokratie 
seinem formalen Abschluß entgegen. 
Anfang Dezember hatte das Hessi
sche Landeskabinett einen Unter
suchungsausschuß eingesetzt, der 
die Vorwürfe gegen Fischer — un
erlaubte, vom Land nicht geneh
migte Militärforschung, fehlende Ab
rechnung darüber mit der Hochschule 
— prüfen sollte. Dieser Ausschuß hat 
inzwischen seine Arbeit beendet. 
Gegen Fischer wurde ein förmliches 
Disziplinarverfahren eingeleitet. Ein 
solches Verfahren ist in der Art seiner

Durchführung vergleichbar mit einem 
Gerichtsverfahren. Einem Herrn 
Schießer kommt in etwa die Funk
tion eines Staasanwaltes zu, einem 
einem Herrn Reichel die des Rich
ters. Beide Herren waren mehrere 
Tage in Darmstadt, um Akten durch
zusehen und sonstige Ermittlungen 
zu betreiben. In Wiesbaden sollen 
jetzt noch zwei Experimentalphysiker, 
einer aus „Forschung und Lehre“, 
einer aus der freien Wirtschaft, zu 
der Frage referieren, ob Fischers 
Arbeit für die USAF angewandte 
Kriegsforschung ist oder nicht.
Zum Abschluß des Verfahrens sind 
3 Entscheidungen möglich: Es kann 
eingestellt werden, kleinere Strafen

(Geldstrafen) können verhängt wer
den oder der Fall wird an das Dis
ziplinargericht, eine Kammer beim 
Verwaltungsgericht, zur erneuten 
Verhandlung überwiesen.
Mit einer Bestrafung Fischers wäre 
nur ihm selbst geschadet, aber nie
mandem gedient. Denn solange die 
entsprechenden Gesetze nicht so ge
ändert werden, daß die Auftragsar
beiten der Ordinarien von paritätisch 
besetzten Gremien kontrolliert wer
den können, und solange diese Gre
mien nicht entscheiden können, was 
für wen geforscht wird, wird es wei
terhin politisch einfältige Professo
ren geben, die sich zur Militärfor
schung bereitfinden.


